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Hebung gemacht wurden. Dieser Abschnitt wurde übrigent
Ueber die Luterner Maigesetze. sanz in der Form, wie die Regierung ihn vorgeschlagen,

Vortrag gehalten am 28. Alãrz 1886 in der christhatholischen angenommen und es bemetkte dat bischosliche Ordinariat

Genossenschast Zujern. adu: „Das bischöfliche Ordinarlat wlrd darüber allge
Ven Zuessench Dr. Weibi. neine und besondere Bestimmungen erlassen und freut sich

in Kuisetich Nr. Wabn sieruber des dollen Einversiändnisses der Reglerung ver

ichert zu sein. Die Mithülfe in der Seelsorge ist die Pflicht

jedes Geistlichen. Dazu erhalt er die heil. Weihen. Manche

—AX
eß billig voraus und dann ist ja der älteste Stistungsbrief
das Evangelium, wo unser göttliche Heiland nur denen

die Sendung gibt, welche seine Lehre verkunden, das Reich
Bottes (der Wahtheit und Tugend) verbreiten wollen.“

Der 10. Abschnitt endlich handelt von den Quellen,

aus welchen die obigen Einrichtungen zu bestreiten sind“
und bestimmt: „Es soll eine geistliche Kasse, unter der un

nitlelbaren Verwaltung der Regierung, errichtet werden.

diese Kasse hat die Bestimmung zur Aufbesserung minder

ttaglicher Pfründen, zur Unterstügung des Seminart,
Jer neuen Pfarreien, der Hüljspriester und der allge

neinen Erzlehungbanstalten.“ Sie wird außer den Bei

rägen des Stists Manster und der Vepfründelen alimentirt
urch Beiträge von den reichern Kapellen des Kantons,

dwie auch von vermöglichen Kongregatlonen und Bruder

chasten. „Das Vermögen eingegangener und noch eingehen
jer Brubderschasten fällt der geistlichen Kasse anheim.“
ine von der Reqglerung ernannte Kommission von Geist

lichen, worunter siets der bischöfliche Kommissar sein soll,
uid von Lalen nimmt jährlich die Rechnung ab und er

daitet sodann ein Gutachten daruber an die Regierung zu

Janden des Großen Rathes zur endgülltigen Genehmigung
der Verwerfung der Rechnung.

Eidgenossenschaft.
A Telegraphenderkehr im Jahre 1880. Die Zahl der

heförderten und empfangenen Telegramme (Transit und

Arertelegraphirte nicht indegriffen) siellt sich jur die be
deutenderen Ortschaften wie folgt:

Gesammizahl Durchschuittp, Tag Durchschnitt p. Tag
1806 isss —D

Zulrich 407, 262 1116 1095

Basel 362,4688 993 977
Benf 289,101 792 en
hern 186,826 512 tgna
St. Gallen 137,067 376

duzern 109,019 209

dausanne 108,616 208
Binterthur 0o2,113 —X
euenburg —XR 1*

chaur deFonds 67, 684 rt
hur 60,067

giel 12,879
divis 39,388
Interlalen 34, 189
zchaffhausen 33,624
Solothurn 38,327
Aarau 31,220

reiburg 30,208
chun 30,118
MNontreux 27,217
dugano m,i71 a
storschach 2, 186 ß

derikau 22,871 6
haden 21,250 89 b4
—X 21,1168 68 —

Davos:Plag 19. 402 63 61
docle — — 66

—Golthardbahn. Ein Bundner Korrespondent der Vatl.
sachr.“ hat die „Entdeckung“ gemacht, dem Eisenbahn
Projeki des Hrn. Roman Äbt, dessen Grundislge wir
nitgeiheilt haben, siehe die Gotthardbahndirektion zu Ge
„atler; Hr. Abt befinde sich mit einer auf den Vlireaurx
—AXXV intimen
geschastlichen Veslehungen. Dleselben lassen schließen,
zaß die Projekte Abt dem maßgebenden Kreis der Gott

zardverwaltung mindestens nicht unbelannt sein konnten.
Denn wenn auch die intellektuelle Urheberschast der betr.

Plane wohl kaum auf den Orn. Baublrektor zurlicgefuührt
derden kann und will, so erinnert man sich doch einer

ffiziösen Etklärung desselben, welche ju der Annahme
zerechtigt, daß die erwähnten Prosekie unter selnen Augen
and nicht gezen seinen Willen entstanden sein dürsten.“

Menznauerberge. Der Pfarter von Oberklitch habe an

Sonn und Feiertagen, schreibt der Bischof, kein Volk in
der Kirche, weil Sursee den Pfarrgenossen näher und be
quemer liege. Dieses Projekt ist dann freilich nicht reall
irt, sondern eine neue Pfarrei Menzberg ertlchtet worden.
Außer den damals schon angeregten neuen Pfarreien erhlelt
)er Kanton selther solche in Schwarzenberg (an Stelle der

Zaplanel im Elgenthal), Dagmersellen, Egolzwyl und
Schöh.

Der 6. Abschnitt betrifft die Versetzung und Ver
anderung einiger Benefijsien“ aus einer Gemeinde in eine

indere. Diese Versegung wird im Prichlp angenommen, wo

zas kirchliche Bedürfniß zweier benachbarter Gemeinden solches
rechtfertigt; doch wird für jeden solchen Fall eine besondere
Aebereinkunft vorbehalten, wie es der Bischof unter Aner

zennung der wohlthatigen Absichten der Regierung gewünscht
hatte. Die Reglerung hatte angeregt, den Pjarrgottes
pienst in Lazern in die Jesultenkirche zu verlegen und
diefe zur Pfarrkirche zu erheben, einen der Sursee't Vier

herren als Pfarrer nach Noltwil zu versetzen, die Früh·
messerei von Willigau nach Hergiswil, den Unterkaplan

von Großwangen nach Buttisholz, den sog. Ehrenkaplan
oon Großdietwil nach Zell und den Unterpfarrer von

dohenrain nach Klelnwangen zu versttzen. Von all' diesen
projellen ist einzig das Lehtere realisirt worden. Die Zeller
and Hergiswiler haben keine Kaplane und Buttibhol
»ekömmt den seinen, wie wir uns erinnern, auf eine etwas

umstandlichere Weise. Uebrigens sicht das Konlordat, wo
zie Serlsorge die Anstellung eines zweiten Geisillchen ndthig
nacht, nicht die Errichtung von Kaplanelen, sondern die

Unstellung eines Hülfbpriesters dor. Der Bischof findet

zas besser; er sagt: „Erstens wird dadurch der Seelsorge

uf eine jweckmaßigere und dauerhastere Weise vorgesehen
and zweitens kann der Unierhalt eines Hulfspriesters

vohlfeiler ducch eine maßige Zulage an jeden Pfarrer be
derkstelligt werden.“

Der 7. Abschnitt regelt die Klassisikation der Pfarreien
n drei Klassen mit Einkommen von 1000-1200,1200

- 1600 und 1600—2000Fr.a.W.ohneVerechnung

son Haus und Garten, jedoch nicht elwa rüdwlrkend; da

vo größeres Einkommen ist, bleibt es dem Pfarrer, so
ange er lebt. Das Einkommen der Kaplaäne wird auf

00-1000Fr.a.W.festgestelltund destimmt, daß Ka
olãne mit hoöherm Einkommen und Chorherten, die nichl

Schule halten, von ihrem Einkommen über 1200 Fr. a. W.

inen entsprechenden Beitrag an die gelstliche Kasse zu leisten

jaben. Diese Kasse tritt hinwieder bei Pfrunden, die nicht
»as erwahnte Minimaleinkommen haben, ergänzend in die

dücke. Das Konlkordat bestimmt hier zugleich, daß das
pjrundentapital enlweder in Prioritãtagulten oder „gegen

oppelte gerichtliche ypotheken“, also in Gullten ersten
anges anzulegen und in den Depositalkassen aufzubewahren
sei. Den Zinerodel hat der Pfarrer in Handen und

Sezleht selbst die Zinse. Endlich wird hier noch bestimmt,
daß die verpfruündeten Geistlichen nur den allgemeinen

Zzteuirn unterworfen sein sollen.
Der 8. Abschnilt handelt von der „Beförderung auf

lfarteien“ und bestimmt, daß Nlemand auf Psarrelen
‚efördert werden solle, ohne im Priesterhause die vorschrifts
emaãße Zeit zugebracht und die im Kanton Luzern ver
rdneten Prufungen bestiedigend bestanden zu haben, ganz
mßerordentliche, zwischen dem Bischof und der Regierung

emeinsam zu erkennende Falle vordehalten.
Der 9. Abschnin bestimmt berllgllich der „Benutung

)er Benefinien, welche dermalen weder Stelsorge noch

Schulpflicht auf sich haben“, daß alle diese Kaplanelen
neir oder weniger mit Seelsorge und namenilich mit der

Pflicht des christlichen Unterrichte beladen werden. Es
dil daß auch dvon den Waulfahrtskaplaneien (Herrgolis

vald, Gormund) gellen und es wird vordehalten, auch
ale Stiftskaplianelen in Luzern und Munster „nach dem
Zeiste der Kirche nüdlich zu machen.“ Wo einem Kaplan
Schulpflichten auferlegt werden, hat er in der Seelsorge

aund den gottendlenstlichen Verrichtungen autzuhelfen
doch nur soviel, „als dadurch die ihm gleichfalls ob
liegenden Schulpflichten nicht etwa einen Abbruch lelden.“

Diese gehen also vor. Zum Verständnisse dieses Ab
chnitteß muß man sich erinnern, in welch' traurigen
Zustaänden das Volkeschulwesen bis zur Helvetik in
AInserm Kanton sich befunden hatte und welche Anstreng
angen damals von edeln und freisinnigen Geistlichen—ich
zenut davon die StadtpfarrerTh.Müller,DekanHafligerin
dochdorf und Kammerer Stalder in Escholzmatt—sürbessen

Was enthalt nun dieseß nach so langen Verhandlungen
u Stande geklommene, dleses so viel verschricene Maigesetz
Sehen wir eß und ein wenig an!

Die Uebereinkunft zerfallt in 10 Abschnitte. Der erste
zehandelt die Grundung eines Seminart. „Zu der so

idthigen Bildung der Seelsorger soll ein Priesterhaus im
Kanton Luzern errichtet werden. Die innere Einrichtung
es Seminars, soweit sle die gelstliche Vildung der Se
ninaristen betrifft, wird dem Bischofe überlassen, der Re.

sierung aber zur Genehmigungvorgt legt.“ Die Oekonomie
des Seminars soll, wie wir sahen, ganzg unter der Auj

icht der Reglerung geführt werden und der Subregens

hr dafür verantworilich sein. Die Einwilligung der pupst
uchen Nuntiatur vorausgesezt, ward das Kloster Werthen
dein für das Seminar in Aussicht genommen, der Se

ninaikurs auf mindestens ein Jahr vorgeschrieben, jedoch
erst nachdem der Seminarist über eine gehörige Bildung
n den Fachern der theoretischen Theologie, zum mindesten

n Dogmatik, Moral und Kirchenrecht, durch eine Prilfung

ich auzgewlesen hat.
Der 2. Adschnitt behandelt die Frage einer Nuheslätle

ind Versorgung der Seelsorger“. Als eine solche Ruhe
zatte fur Stelsorger im Falle eintretender Unvermögenheit
vird das Stist Münster bestimmt, doch erhält dir Ri

Rerung fur zwei Kanonikate das unbedingte Wahlrecht
ind zudem wird darin vereinbart, daß drei Kanonilate

nindestens acht Jahre lang zu Gunsten der geistlichen
dasse eingestellt werden durfen.

Der 8. Abschnitt handelt von der „bessern Besoldung

zer öffentlichen Lehrer und ihrer Versorgung im Alter“.

Da heißt es zuerst: „Die dffentlichen Lehrer an der

JentralSchulanstalt sollen als Erzieher der Blirger, der
Seelsorger und der Staatsmanner eine der Wichligkeit

hres Amtes angemessene Besoldung und, im Falle der
Anvermogenbeit zum Lehrstuhle, eine sichere Versorgung
thalten.“ Dabei wird bestimmt, daß die Profefsoren der
öhern Lehranstalt die Anwartschaft auf die Kanonilate
m Hof haben und als Alterrwersorgung das Kanonllat

nit einem Einkommen von mindestens 800 Fr. a. W.

zehalten konnen. Die Chorherren wohnen dem Stists
Dottesdienste insoweit bei, „ale es ihre anderweitigen Ve
eufbgeschäfte und Verpflichtungen erlauben“. Der Kleine
hath ernennt die Professoren, auch bleibt demselben noch
IWberhin und allein das Besatzungsrecht auf eine Chor
jerrenpfründe an dem Stist vorbehalten. Auch die Pre
essoren der unlern Schulen haben im Alter oder bei Un

»ermögenhelt eine anständige Versorgung entweder im

HBriesterhause oder auf andert Weise zu erwarten, die Re
zierung kann auch sie zu Chorherren erwählen.

Der 4. Abschnitt behandelt die „Auzgleichung der

Pfarreien“, die sich um so mehr als ein Bedurfniß heraus·
zestellt halte, da nach dem Zeugnisse Th. Müllert „dle
Pfarrer von jeher durch Verlrag einen Theil ihrer Pfarrlinder
an andere, denen sie naäher gelegen waren, zur Verwaltung

abtreten mußten.“ Es sollien also die Pfrunden abgerunder
verden und zwar durch gemelnsame Verfügung, doz de
hdielt sich die Regierung den Entscheld über daherige ver
mogendrechtliche Streitigkeiten 1wischen den Genieinden
vor. Wo derglelchen Streltigleiten auf geistliche Güter
yder Stiftungen Einfluß haben sollten, da sollten sie im
Zinverstndniß mit der bischdflichen Behörde entschleden
werden, „insofern es bibher üblich war“, wie der bezelch·
iende Zusat lautet. Auch wurde die Errichtung von jünf

Jeistlichen Kapiteln, den Aemtern entsprechend, in Audsicht
genommen; dieselbe steht aber noch heute aus.

Der Abschnitt 8 handelt von der „Errichtung neuer

Pfarrelen.“ Solche soll statlfinden, wo dieb als unumgung·
iiche, sowohl sittliche als physische Nothwendigkeit sich ergibt,
sobald die Mittel dazu vorhanden sind, und zwar mit

billiger Rüdsicht auf die Mutterkirche. Der erstt Ent
vurf nahm einige spejlelle Falle in Aubsicht, die Erhebung
der Kaplantien Adligenschwil, Ebikon, Littau, Hellbühl und
Rain zu Pfarreien, dle Gtlndung einer Kuraikaplanei
m Elgenthal, einer Pfarrel in Werthenstein, endlich die

Verlegung der Pfarrel Oberkirch nach Guteneck in die

54 J


